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Zu den einzelnen Punkten des FDP-Antrages, die Verwaltung zu beauftragen, nimmt die Verwaltung 
wie folgt Stellung: 
 

1. … mit sofortiger Wirkung den Vollzug der Satzung zur Erhebung der Kulturför-
derabgabe in der Stadt Köln auszusetzen 
Dies kann nicht empfohlen werden. Die Aussetzung der Satzung ist rechtlich eine Aufhe-
bung der Satzung und bedeutet, dass für den ausgesetzten Zeitraum die Steuer nicht 
(auch nicht rückwirkend) erhoben werden kann. Gegebenenfalls müsste die Satzung so-
gar neu beschlossen und veröffentlicht werden. 
 
 
2. … die weitere Einziehung der Kulturförderabgabe der Jahre 2010 und 2011 von 
den Beherbergungsbetrieben in dieser Stadt mit sofortiger Wirkung einzustellen 
 
Der Rat wird am 20.09.2012 entscheiden. Bis dahin wird die Verwaltung keine weiteren 
Einziehungsmaßnahmen ergreifen und auch keine Steuerbescheide erlassen. 
 
 
3. … die bisher eingezogene Steuer umgehend komplett an die Kölner Beherber-
gungsbetriebe zur Weitergabe an die Gäste zurückzugewähren, unabhängig davon, 
ob erstere gegen die Steuerbescheide geklagt haben oder nicht, um auch den Zins-
aufwand von monatlich über 20.000 EUR zu minimieren 
 
Die Kölner Satzung gilt auch weiterhin. Diese ist möglicherweise aufgrund der Urteile des 
Bundesverwaltungsgerichts vom 11.07.2012 anzupassen. Von daher besteht derzeit kei-
ne rechtliche Grundlage für eine Rückzahlung der vereinnahmten Steuer. 
 
 
4. … alle im Zusammenhang mit der Kulturförderabgabe für die Beherbergungsbe-
triebe entstandenen Kosten, angefangen von Anwalts- und Gerichtskosten bis hin 
zu weiteren Investitionen wie z. B. zur Berechnung der Kulturförderabgabe, not-
wendige Umstellungen in der EDV etc., durch die Stadt zu ersetzen. 
 
Kosten können nur im Rahmen einer rechtlichen Verpflichtung erstattet werden. Eine sol-
che ist hier nicht ersichtlich.  
Die Tragung von Rechtsanwalts- und Gerichtskosten beurteilt sich nach dem Stand bzw. 
Ausgang des jeweiligen Klageverfahrens. 
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5. … sämtliche Überlegungen, die Bettensteuer für private Übernachtungsanlässe 
aufrecht zu erhalten, einzustellen. 
 
Hierzu besteht keine Veranlassung. Durch diesen Beschluss würde ohne Kenntnis und 
Auswertung der genauen Urteilsgründe auf die Einnahmen aus der Kulturförderabgabe 
verzichtet. Das Bundesverwaltungsgericht hat durch seine Entscheidungen klargestellt, 
dass die Kulturförderabgabe eine dem Grunde nach zulässige kommunale Aufwandsteuer 
ist. Eine Einschränkung hat das Gericht für „beruflich zwingend erforderliche Beherber-
gungen“ vorgenommen. 
 
 
 
 
gez. Prof. Quander 


